
(Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen,  
Ausgabe 2022 Nr. 35 vom 20. Oktober 2022, Seite 812) 

 
Änderung der Satzung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen 

 
Vom 21. Mai 2022 

 
Die Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen hat in ihrer 
Sitzung am 21. Mai 2022 aufgrund § 23 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 403), das zuletzt durch Gesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 416) und 
Gesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 417) geändert worden ist, eine Änderung der 
Satzung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2003 (MBl. 
NRW. 2004 S. 357), die zuletzt durch Beschluss der Kammerversammlung vom 31. Oktober 
2020 (MBl. NRW. 2021 S. 89, ber. 2022 S. 404) geändert worden ist, beschlossen: 
 

Artikel 1  
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2003 
(MBl. NRW. 2004 S. 357), die zuletzt  durch Beschluss der Kammerversammlung vom 31. 
Oktober 2020 (MBl. NRW. 2021 S. 89, ber. 2022 S. 404) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Präambel wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden die Wörter „Psychotherapeutenkammer NRW“ durch die Wörter 
„Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.  
 
b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Berufsgruppen der“ die Wörter 
„Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,“ eingefügt.  
 
c) In Satz 6 wird nach den Wörtern „Gleichberechtigung aller“ das Wort „approbierten“ durch 
die Wörter „Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,“ ersetzt. 
 
2. In § 1 Absatz 1 werden nach den Wörtern „aller nordrhein-westfälischen“ die Wörter 
„Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,“ eingefügt und es wird vor dem Wort 
„sowie“ das Komma gestrichen.  
 
3. In § 3 Satz 1 werden die Wörter „Psychotherapeutenkammer NRW“ durch die Wörter 
„Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.  
 
4. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 wird das Wort „Beisitzerrinnen“ durch das Wort „Beisitzerinnen“ ersetzt.  
 
b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„Ihm gehört mindestens eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ein Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut, eine Fachpsychotherapeutin für Kinder und Jugendliche oder 
ein Fachpsychotherapeut für Kinder und Jugendliche an.“. 
 
c) Dem Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„Personen nach Satz 2 müssen bei der Wahl zur Kammerversammlung im 
Wählerverzeichnis der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten eingetragen gewesen sein.“.  



 
Artikel 2  

Weitere Änderung der Satzung  
 
Die Satzung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen, die zuletzt durch Artikel 1 
dieses Beschlusses geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
§ 11 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.  
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Änderung der Satzung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen tritt 
vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 
 
(2) Artikel 2 tritt am 1.1.2025 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt. 
Düsseldorf, den 5. Juli 2022 
Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW 
Gerhard Höhner 
 
Genehmigt. 
Düsseldorf, den 19. September 2022 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
Az.: V A 2 93.11.03  
Hamm 
 
Die vorstehende Änderung der Satzung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen wird hiermit zur Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen ausgefertigt. 
Düsseldorf, den 5. Oktober 2022 
Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW 
Gerhard Höhner 
 

- MBl. NRW. 2022 S. 812, ber. S. 894 
 


